
Grundlegende Regelungen bleiben bestehen – Impfbereitschaft 

fördern 

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung wird an die Dauer der 
epidemischen Lage gekoppelt und somit bis einschließlich 
24. November 2021 verlängert. 

Wir brauchen jetzt eine deutliche Steigerung der Impfquote. 
Die angelaufene vierte Welle kann nur durch mehr 
Impfungen gebrochen werden. Dazu müssen auch die 
Betriebe ihre Anstrengungen ausweiten, noch ungeimpfte 
Beschäftigte zu einer Schutzimpfung zu motivieren. Die 
Verlängerung der bestehenden und bewährten 
Schutzmaßnahmen – betriebliche Hygienekonzepte, 
Kontaktbeschränkungen und regelmäßige Testangebote – 
verschaffen uns dafür die notwendige Zeit und helfen, 
Infektionen in den Betrieben vorzubeugen. Die 
Verlängerung und Ergänzung der Corona-
Arbeitsschutzverordnung dient damit ganz wesentlich dem 
Gesundheitsschutz und ist Teil der Umsetzung der 
Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz vom 10. August 
2021. 

BUNDESARBEITSMINISTER HUBERTUS HEIL 
 


